
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

17. Mai 1977 Nr. 2894

Die~unterbreitet dem Regierungs—

rat den ~zonen~n~Industrie~ebiett‘ zur Genehmigung,

Der Regierungsrat erteilte mit RRB Nr. 3521 vom 30. Juni 1971 der

Ortsplanung von Aedermannsdorf die Genehmigung. Das Gebiet der

Tonwarenfabrik war im Zonenplan nicht ~ntha1~i~,‘“ woh1.~ aber im

generellen Kanalisationspro,jekt (GKP)., das mit RRB Nr. 7256
vom 22. Dezember 1971 genehmigt wurde.

Mit dem Ausbau der Thalstrasse wurde deren Linienführung im Be

reich der Tonwarenfabrik gru~dsätzlich geändert. Die von der

Aenderung berührten Grundeigentümer erhoben gegen den Strassen—

und Baulinienplan Einsprache und verlangten u,a,, dass die.

Möglichkeiten der baulichen Nutzung im betroffenen Gebiet in

einem Zonenplan festgelegt rU~den.:

Der vorliegende PLan enthält eine Industriezone über die Parzelle

der Tonwarenfabrik sowie westlich angrenzend zwischen neuer und

alter Thalstrasse eine Gewerbezone, Die Garage Frey im Bereich

der Abzweigung urde~benfa1ls der Gewei~bezone zugewi~s~n.- Die

Strassen— und Baulinien wurden vom bereits rechtsgültigen Plan
ItThalstrasse III, Teil11 übernommen.

Da das Zonenregl~ment von Aedermannsdorf keine Industrie— und

Gewerbezone enthält, werden die §~ 5 und7~der Zonenordnung mit

den Bestimmungen über die Gewerbezone und die Industriezone er—

gäi‘izt.

Die öffentliche Auf~l~ge effolgte in der Zeit vom 2. Juli bis

2. August 1976. Einsprachen gingen keine ein. Die Gemeindever—.

sammlung beschloss den Plan und die Ergänzung des Zonenreglernentes

au~ Antrag des~Gemei~d~rat~s am 28, Jai~üa~ 1977.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt

•Materiell ist folgende Bemerkung anzubringen:

Im ~‚~ts ülti enGKP ist ein Teil des zur Einzonung gelangenden

Gebietes enthalten. Die En ting ist.~,..Tre~u~system vorge—

sehen, Nachdem die Be.uzonenabgrenzung nun.. fests~beht, ist das GKP

in diesem Gebiet entsprechend anzupassen. Das Gebiet “Süd~ ist

weiterhi~n im Trennsys‘tem zu entwässern. Das Meteorwasser ist je

doch nicht v~n jeder Baute separat in den Vorfluter einzuleiten,

söndern es sind im GKP die Lage allfäliigerMeteorwasserkanäle

und die vorgesehenen konzentrierten Eiialeitungsstellen in die

Dünnern festzulegen.

Ein entsprechend bereinigtes Teil—GKP ist bis spatestens

3l,De~ömbe±~ 1977 öffentlich aufzulegen und dem Regierungsrat

zu±‘ Genehmigung zu unterbreiten,

Es wird

beschlossen:

1. •Der Teilzonenplan thlndustriegebietll der Einwohnergerhöinde

Aedermanflsdorf und die zugehörigen Ergänzungen zum Zonen—

reglement werden genehmigt,

2, Der Plan der provisorischen Schutzgebiete ist an die mit dies(

Plan genehmigte Bauzonengrenze anzupassen.

5, Die Gemeinde wird verhalten, das GKP an den vorliegenden Plan
im Sinne der Erwägungen anzupassen und bis zum 51. Dezember

1977 zur Genehmigung einzureichen,

4. Neben den drei eingereichten Plänen sind noch zwei weit~re zu

erstellen, durch die Vertreter der Gemeindezu•unterzeichnen

und bis.. zum 31. Juli 1977 dem Kant. Amt für Raumplanüng zuzu

stellen,.

5, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem
vorliegenden in Widerspruch stehen.
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Genebinigungsgebühr: Fr~ 200.--

Publikationskosteri: Fr~l0.—-- (Staatskanzlei Nr. 585 ) R~

Fr. 2l8,~

Der Staatsschreiber:

~J~x~

Bau—Departement (2) ES
Kant; Hochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)
Rechtsdienst Bau—Departement
Amt für Raumplanung (3), mit Akten en Plan und Re lement
Kreisbauamt II, 4600 Olte
Amtsöhreiberei, 4710~
Kant, Finanzverwaltung (2)
Sekretariat der Katasterschatzung,~
Ammannamt der EG, 4711 Aedermannsdorf
Baukommission der EG, 4711 Aedermannsdorf, ~~~en.Plansäter
Ingenieurbüro J.W. Kyburz, Dornacherstr, 8,

weis auf Ziffer 3 und 4 des Beschlusses)

Amtsblatt Publikation:

Der Teilzonenplan ‘1Industriegebiet~‘ der Einwohnergemeinde
Aedermannsdorf und das zugehörige Reglement werden genehmigt,





KANTON SOLOTHURN

E i n w 0 h n e r~g e rn e i n d e

AedermaflflSdOrf

Ergänzung und Abänderung der Z o n e n o r d n u n g :

§ 5 Zoneneinteilung:

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt:

1. Wohnzone bis zu 2 Geschossen W 2

2. Wohn— und Gewerbezone bis zu
3 Geschossen WG 3

3. Gewerbezone Gw

4. Industriezone 1

5. Ortsbild — Schutzzone (Kernzone) K

6. Grünzone (Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen) G

7. Landwirtschaftszone L

8. Wald W

§ 7 bis Gewerbezone Gw

1. In der Gewerbezone sind nicht wesentlich störende
industrielle und gewerbliche Betriebe und mit sol—
chen betriebsnotwendig verbundene Wohnungen zulässig.

2. Kein Gebäudeteil darf höher als 10 m sein, ausge
nommen Kamine, technische Aufbauten usw.

3. Die Grundstückfläche darf höchstens zu 50 % über-
baut werden. Mmd. 15 % der Grundstückfläche sind
als Grünfläche auszubilden.

4. Der minimale Grenzabstand zum Zonenrand beträgt 10 m.
Der Grenzabstand der Bauten gegenüber der Industrie—
zone hat der Dachgesimshöhe zu entsprechen, mindes
tens aber 4 m zu betragen.
Bauten innerhalb der Gewerbezone haben einen Grenz—
abstand einzuhalten, der in der Regel der Hälfte der
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Dachgesimshöhe entspricht, mmd. aber 2 m betragen
muss. Der minimale Gebäudeabstand zweier Gewerbebau—
ten muss dem Mittel der Dachgesimshöhe der beiden
sich gegenüberstehenden Gebäude entsprechen, soll
aber mindestens 4 m betragen.

§ 7 ter Industriezone 1

1. In der Industriezone sind industrielle und ge
werbliche Betriebe und mit solchen betriebsnot—
wendig verbundene Wohnungen zulässig. Alifällige
Störungen dürfen sich ausserhalb der Industrie—
Zone nicht wesentlich ausdrücken.

2. Der minimale Grenzabstand zum Zonenrand beträgt 10 m.
‚Der Grenzabstand der Bauten gegenüber der Gewerbe—
zone hat der Dachgesimshöhe zu entsprechen, mindes
tens aber 4 m zu betragen.
Bauten innerhalb der Industriezone haben einen
Grenzabstand einzuhalten, welcher in der Regel
der Hälfte der Dachgesimshöhe entspricht, mindes
tens aber 2 m betragen soll. Der minimale Gebäud~—
abstand zweier Industriebauten muss dem Mittel der
Dachgesimshöhe der beiden sich gegenüberstehenden
Gebäude entsprechen, soll aber mindestens 4 m be
tragen.

Für den Gemeinderat:

Aedermannsdorf, am . ~ P .‘~!~

Der Ammann: Der Gemeindeschreiber:

Beschlossen an der Gemeindeversanirnlung am

Der Arnmann: Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 289~

Der Staatsschreiber:
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